
Vereinfachter Spendennachweis 

Bei Spenden bis zu 300 € genügt zur Vorlage beim Finanzamt statt einer 
Zuwendungsbestätigung (Spendenquittung) dieser Beleg in Verbindung mit dem 
Kontoauszug (§ 50 Absatz 4 Einkommensteuer-Durchführungsverordnung). 

Art der Zuwendung: Geldspende 

Ausweislich des letzten zugestellten Freistellungsbescheids vom 18.09.2025 ist Ufuq e. V. 
wegen Förderung von Wissenschaft und Forschung, Förderung der Erziehung, Förderung 
der Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe sowie allgemeiner Förderung 
des demokratischen Staatswesens nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 Körperschaftsteuergesetz 
von der Körperschaftsteuer befreit. 

Die Satzungszwecke entsprechen § 52 Absatz 2 Satz 1 Nummern 1, 7 und 24 
Abgabenordnung. 

Die Zuwendung wird nur für die genannten Zwecke verwendet. 


